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1. Lernziele 

Hauptlernziel: 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich im Rahmen einer Fishbowl-Diskussion kritisch mit der Frage 

auseinander, ob direktdemokratische Elemente auf bundesstaatlicher Ebene eingeführt werden sollten, 

bewerten diese als mögliche Form der Partizipation kritisch und bilden sich ein eigenes sachgerechtes Urteil.  

 

Teillernziele: 

Die SuS... 

(1) benennen die Problemfrage der Stunde, indem sie sich zunächst spontan zu dem präsentierten Zitat 
äußern und die dargestellte Kontroverse erkennen (äußern allg. Bemerkungen über die Atomdebatte 
(Verlauf der Diskussion, Beschreibung der gegenwärtigen Situation, erste Meinungsäußerungen 
zum Thema „Atomausstieg“); äußern allg. Bemerkungen zu Volksentscheiden (Begriffserklärungen, 
verfassungsrechtliche Lage); äußern Bemerkungen zu der Person Geißler (Schlichter bei Stuttgart 
21, parteipolitische Prägung); stellen Vermutungen an über die Forderung Geißlers (Motivation: 
Mehrheit der Bevölkerung für Atomausstieg, parteipolitisches Kalkül?, ...) und über die der Kritiker 
(wer könnte mit „Politiker“ gemeint sein? Motivation: verfassungsrechtliche Bedenken? 
parteipolitisches Kalkül?...); äußern sich wertend (plädieren für bzw. gegen Volksentscheid allg. oder 
auf Atomdebatte bezogen). 

 
(2) erarbeiten im Rahmen der Vorbereitung der Fishbowl-Diskussion Argumente, die für bzw. gegen die 

Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene sprechen. Darüber hinaus antizipieren sie 
mögliche Gegenargumente und Reaktionsweisen der anderen Diskussionsteilnehmer (siehe M4). 

 
(3) präsentieren im Verlauf der Diskussion die von ihnen erarbeiteten Standpunkte und setzen sich mit 

denen der Gegenpositionen auseinander (siehe M4).  
 
(4) werten die Diskussion inhaltlich aus, indem sie die dargelegten Argumente ordnen (möglich: nach 

den Kategorien Legitimität, Effizienz; nach anderen Kriterien wie Kompetenz, Mündigkeit, 
Betroffenheit, Mitbestimmung/ Partizipation, ... siehe M5) 

  
(5) bilden sich ein eigenes sachgerechtes Urteil, indem sie die Argumente in ihrer Überzeugungskraft 

bewerten und begründet gewichten.  
 
(6) vertiefen ihre gewonnen Erkenntnisse und nehmen differenziert Stellung, indem sie die allgemein 

diskutierten Argumente auf das konkrete Beispiel „Atomausstieg“ anwenden.  
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2. Bild und Stand der Lerngruppe 

Die Klasse 10a des Görres-Gymnasiums setzt sich aus 12 Schülerinnen und 12 Schülern1 zusammen, die 

ich seit Beginn des Halbjahres eigenverantwortlich im Fach Sozialkunde unterrichte. Es handelt sich bei 

dieser Klasse um eine aufgeschlossene, freundliche, aber auch lebhafte Lerngruppe, die meinem Empfinden 

nach insgesamt als leistungsstark einzuschätzen ist. Trotzdem müssen sowohl Leistungsstand als auch 

Mitarbeit der Klasse sehr differenziert betrachtet werden.  

So sind etwa acht Schüler überdurchschnittlich am Sozialkundeunterricht interessiert und tragen 

kontinuierlich durch ihre qualifizierten Unterrichtsbeiträge zum Fortgang der Stunde bei. An den 

Wortmeldungen zweier Schüler zeigt sich, dass sie über ein für die 10. Klasse ausgeprägtes politisches 

Gesamtverständnis verfügen. Die Beträge der anderen sind teilweise inhaltlich und auch sprachlich 

überarbeitungswürdig. Demgegenüber steht eine größere Zahl von Schülern, die sich verhältnismäßig 

zurückhaltend zeigt und oftmals nur durch gezielte Aufforderungen zur aktiven Teilnahme am Unterricht zu 

bewegen ist. In der Lehrprobenstunde wird insbesondere diesen Schülern durch eine Gruppenarbeit die 

Möglichkeit und der Anreiz geboten, sich in das Unterrichtsgeschehen einzubinden. 

Dieser Umstand spiegelt sich auch in dem rein zahlenmäßig ausgeglichenen Geschlechterverhältnis wider. 

Während die männlichen Schüler sehr aktiv sind und teilweise über fundierte Sachkenntnisse verfügen, 

verhält sich der überwiegende Teil der Mädchen weitgehend passiv. Nicht nur das Unterrichtsgespräch, 

auch Präsentationen und Phasen der diskursiven Auseinandersetzung werden deutlich von den Jungen 

dominiert. Aus diesem Grund werde ich in der Erarbeitungsphase versuchen, bewusst ein Mädchen zur 

Teilnahme am Streitgespräch zu animieren, wobei ich, nicht zuletzt aufgrund der Lehrprobensituation, darauf 

verzichten möchte, die Diskutierenden auszuwählen. Darüber hinaus werde ich die Zusammensetzung der 

Pro- und Contra- Gruppen vorher bestimmen, sodass leistungsmäßig ausgeglichene Kleingruppen 

entstehen. 

Weiterhin ist anzumerken, dass die Schüler insgesamt dazu neigen, sehr lange, fast schon monologartige 

Redebeiträge zu liefern. Sowohl die Lehrperson als auch der Moderator der Fishbowl-Diskussion sind somit 

gefordert, diese Schüler auf die Notwendigkeit pointierterer Aussagen hinzuweisen. In den vergangenen 

Stunden hat sich gezeigt, dass das Engagement mancher Schüler innerhalb des Streitgesprächs leicht in 

eine emotional aufgeheizte Debatte mündet. Die Methode der Fishbowl-Diskussion bietet den Vorteil, dass 

einerseits die Anzahl der Diskutierenden überschaubar ist, andererseits die Freude an der Debatte nicht 

erhalten bleibt, da die Beobachtenden jederzeit die Möglichkeit haben, sich in die Diskussion einzubringen.  

Die Klasse ist an unterschiedliche Sozialformen wie Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit sowie den Einsatz 

verschiedener Methoden gewöhnt. Die in der Lehrprobe angewandte Methode „Fishbowl-Diskussion“ wurde 

bereits in diesem Halbjahr einmal erprobt. In diesem Zusammenhang sei auf den besonderen Umstand 

hingewiesen, dass die Lehrprobenstunde nicht im Klassensaal der Lerngruppe stattfinden kann, da dieser 

nicht den notwendigen Platz bietet. Der Raumwechsel bedeutet für die Schüler wie für die Lehrkraft eine 

Umstellung und kann, wie Erfahrungen der vergangenen Lehrprobenstunden gezeigt haben, die Klasse in 

ihrer Mitarbeit hemmen.  

 

3. Darstellung des Fachgegenstandes (Sachanalyse) 

Der Begriff „direkte Demokratie“ kann einerseits als spezifischer Typus politischer Herrschaft verstanden 

werden, in dem die Ausübung politischer Macht allein und direkt von der Gesamtheit der 

                                                 
1 Im Folgenden wird aus praktischen Gründen nur von Schülern gesprochen, was sowohl weibliche als auch männliche mit einschließt. 



 4 

abstimmungsberechtigten Bürger ausgeht und so definiert als Gegenbegriff zur repräsentativen Demokratie 

erscheint.2 Andererseits stellt „direkte Demokratie“ ein politisches Entscheidungsverfahren dar, das es im 

Folgenden hinsichtlich verschiedener Begrifflichkeiten und Funktionsweisen knapp zu erläutern gilt. 

Das Plebiszit ist in seiner weitesten Bedeutung ein Oberbegriff für alle formalisierten, unmittelbar durch das 

Volk getroffenen politischen Entscheidungen. Dabei kann zwischen Personal- und Sachplebisziten 

unterschieden werden, wobei sich erstere auf die Wahlen von Amtsträgern beziehen und zweitere alle 

Entscheidungen umfassen, die das Volk als politisch-inhaltliche Sachfragen unmittelbar entscheidet. 

Direktdemokratische Elemente sind demnach den Sachplebisziten zuzuordnen, während Direktwahlen von 

Amtsträgern Ausdruck der repräsentativen Demokratie sind.3 Unter dem Begriff „Volksgesetzgebung“ fasst 

man Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid zusammen. Bezeichnend ist hierbei die Initiative 

„von unten“. Davon abzugrenzen ist das Verfahren des Referendums, das nicht auf Initiative des Volkes, 

sondern auf Antrag eines Staatsorgans (fakultativ) durchgeführt wird oder durch das Verfassungsrecht 

obligatorisch vorgesehen ist. Sowohl Initiierung als auch Gültigkeit eines Plebiszits sind gewöhnlich an 

bestimmte Quoren gebunden. 4 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sieht gemäß seiner parlamentarisch-repräsentativen 

Ausrichtung keine direktdemokratischen Verfahren auf bundesstaatlicher Ebene vor. Die einzige Ausnahme 

bildet die in Art. 29 GG und Art. 118 GG verankerte territoriale Neugliederung des Bundesgebietes. Die 

Auffassung, dass die Aufnahme plebiszitärer Elemente ins Grundgesetzt als zulässig gelten kann, gründet 

insbesondere auf der Formulierung des Art. 20(2) GG, die da lautet: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“5 Das im Grundgesetz angelegte 

Demokratieprinzip kann somit nicht ausschließlich als repräsentatives verstanden werden.6 Im 

systematischen Zusammenhang mit Art. 76 GG und Art. 77 GG müsste einer Ausweitung 

direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene jedoch eine Grundgesetzänderung vorausgehen.7  

Während Theodor Heuss im Parlamentarischen Rat noch ausdrücklich vor der Aufnahme plebiszitärer 

Elemente in das Grundgesetz warnte und sie vor dem Hintergrund der „Weimarer Erfahrungen“ als „Prämie 

für jeden Pädagogen“ bezeichnete, wurden Instrumente direkter Demokratie zunehmend in allen deutschen 

Landesverfassungen verankert. Fanden sie in den fünfziger bis achtziger Jahren dort nur vereinzelt 

Anwendung, kann man vor allem für die neunziger Jahre geradezu von einem „Aufschwung, ja einem 

Siegeszug der direkten Demokratie“8 sprechen, der jedoch nicht nur als deutsches Phänomen verstanden 

werden will. So sehen aus internationaler Perspektive nicht nur etwa die Hälfte aller Staaten weltweit 

Volksentscheide auf nationaler Ebene vor, die Anzahl ihrer Durchführung hat sich zwischen 1990 und 2000 

gegenüber dem vorherigen Jahrzehnten auch fast verdoppelt. Dabei fand die überwiegende Zahl der 

gesamtstaatlichen Referenden in der Schweiz statt, dem Staat mit dem am weitesten ausgebauten 

direktdemokratischen Instrumentarium. Gegenwärtig finden in Deutschland direktdemokratische 

Entscheidungsrechte insbesondere auf kommunaler Ebene, sowohl in Form von Referenden als auch durch 

Direktwahlen des Bürgermeisters oder Landrats, vermehrt Anwendung.9 Hohe mediale Aufmerksamkeit 

                                                 
2 Vgl. Batt 2006: 11.  
3 Vgl. Schiller 2002: 11.  
4 Vgl. Weixner 2002: 88.  
5 Art. 20 GG 
6 Vgl. Decker 2006: 3. 
7 Vgl. Weixner 2002: 77.  
8 Batt 2006: 10.  
9 Vgl. Batt 2006: 10.  



 5 

erhielten demgegenüber auch Abstimmungen auf Landesebene wie die über die Schulreform in Hamburg 

oder das Rauchverbot in Bayern. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Bedeutungszunahme wurde nicht erst in jüngster Zeit in Wissenschaft, Politik 

und Öffentlichkeit intensiv über die Einführung direktdemokratischer Elemente auch auf Bundesebene 

diskutiert. So hat es in den vergangen Jahren wiederholt Gesetzesinitiativen zur Einführung plebiszitärer 

Elemente auch auf bundespolitischer Ebene gegeben. Der gemeinsame Gesetzesentwurf von SPD und 

Bündnis 90/ Die Grünen aus dem Jahre 2002, der ein dreistufiges Verfahren der Bürgerbeteiligung vorsah, 

scheiterte zwar an der notwendigen Zweidrittelmehrheit, die Debatte um die direkte Teilhabe der Bürger am 

bundespolitischen Prozess riss jedoch längst nicht ab, wie unschwer an der Diskussion um Stuttgart 21 oder 

dem jüngsten Vorstoß Heiner Geißlers, die Atomdebatte per Volksabstimmung zu entscheiden, zu erkennen 

ist. Dabei müssen sich nach Decker plebiszitäre Verfahren vor allem an zwei Kriterien messen lassen: „Zum 

einen sollten sie zu einem demokratischeren Zustandekommen der Entscheidungen beitragen und somit 

deren Legitimationskraft stärken, zum anderen die Entscheidungseffizienz erhöhen (oder zumindest nicht 

beeinträchtigen).“10 Im folgenden soll die allgemeine Debatte um die Einführung direktdemokratischer 

Elemente auf Bundesebene inhaltlich knapp umrissen werden. 

 

Befürworter einer direktdemokratischen Öffnung des Grundgesetzes sehen in dem Repräsentativsystem im 

Allgemeinen und in der parteipolitische geprägten Interessensvertretung im Speziellen erhebliche Defizite. 11  

Parteien und Politiker seien nur unzureichend in der Lage, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten und 

auf gesellschaftliche Veränderungen einzugehen. Vielmehr agierten sie eigenmächtig und bürgerfern, was 

auf Seiten der Bürgerschaft zu Politikverdrossenheit und Abwendung vom demokratischen System führe. 

Von der Einführung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene verspricht man sich, dieser Entwicklung Einhalt 

zu gebieten, weil durch sie das wahrgenommene Legitimations- und Akzeptanzdefizit ausglichen werden 

und der Bürger aus seiner weitgehend passiven Rolle befreit werden könne.12 Dabei wird auch bei einer 

weniger starken Nutzung von einer großen indirekten Wirkungskraft ausgegangen. Schon die bloße Existenz 

und ein möglicher Einsatz plebiszitärer Instrumente zwinge politische Entscheidungsträger verstärkt in den 

Dialog mit den Bürgern zu treten und sorge so für eine stärke Responsivität politischer Entscheidungen. 

Politische Partizipation dürfe sich in diesem Sinne nicht allein darin erschöpfen, alle vier Jahre wählen zu 

gehen, sondern müsse durch direkte Sachentscheidungen ergänzt werden. Nur so könne die 

staatsbürgerliche Verantwortung und das politische Bewusstsein des Einzelnen gestärkt werden. Da die 

Bürger die Folgen ihrer Entscheidungen selbst tragen müssten, sei eine höhere Akzeptanz und eine 

leichtere Umsetzung politischer Vorhaben garantiert. Zudem führt man an, der Bürger könne durch die im 

Vorfeld einer Abstimmung kontrovers geführte Debatte an Politik- und Sachkompetenz gewinnen. 

Volksabstimmungen seien daher weniger anfällig für Manipulation, sondern trügen im Gegenteil zu einer 

Versachlichung der öffentlichen Diskussion und einem Mehr an politischer Bildung bei.13 Direkte Demokratie 

wird in diesem Zusammenhang auch als Möglichkeit verstanden, Missbrauch der Amtsträger und 

übermäßigen Lobbyismus einzudämmen und zu kontrollieren. Überdies fungiere sie als „Gaspedal“ oder 

Reformmotor, da Bürger auch unpopuläre Themen auf die politische Agenda setzten und innovative Ideen in 

                                                 
10 Decker 2006: 5.  
11 An dieser Stelle sei allerdings darauf hingewiesen, dass die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene in den Augen der 
Befürworter nicht darauf abzielt, die parlamentarischen Wege der Gesetzgebung zu ersetzen, vielmehr wird sie in mehrfacher Hinsicht als sinnvolle 
Ergänzung betrachtet.  
 
12 Vgl. Schiller 2002: 163f. 
13 Vgl. Weixner 2002: 266f. 
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den politischen Entscheidungsprozess einbringen könnten. Überdies könne das Bild vom „unmündigen Volk“ 

als überholt gelten. Demokratisches Bewusstsein und Informationsgrad der Bevölkerung habe sich in fast 

sechzig Jahren Demokratie, auch im Vergleich zur Weimarer Republik, gefestigt und spreche vielmehr für 

und nicht gegen die Einführung direkter Demokratie. 

Plebizite könnten insofern als effizienzsteigernd betrachtet werden, als dass sie die Zahl an politischen 

Fehlentscheidungen reduzieren würden und zum effektiveren Einsatz gegebener Mittel führen würden. Neue 

Regelungen durch Volksentscheide herbeizuführen sei zwar grundsätzlich zeitaufwendig, voreilige 

Entscheidungen und unausgegorene Schnellschüsse, nicht zuletzt aus wahltaktischen Gründen, seien 

demgegenüber zu vermeiden.14  

Die auf Kommunal – und Landesebene zahlreich praktizierten Volksabstimmungen werden als positive 

Beispiele angeführt, von deren Erfahrungen man auch auf bundespolitischer Ebene profitieren könne. Dabei 

sei jedes Bundesland ein „Spiegel der deutschen Gesamtgesellschaft“15 und eigne sich aufgrund seiner 

verfassungsrechtlich vergleichbaren Struktur als Vorbild für den Bund. Aber nicht nur deutschlandweit, auch 

international betrachtet würden direktdemokratische Verfahren erfolgreich angewandt. Deutschland gehe 

einen Sonderweg, wenn es nicht, wie die Mehrheit der Länder der Europäischen Union, Plebiszite auf 

nationaler Ebenen installieren würde. Bisher habe sich, wie insbesondere in der Schweiz zu beobachten sei, 

eine systemstabilisierende Wirkung abgezeichnet.16  

 

Gegner der direkten Demokratie sehen gerade in einem parteipolitisch geprägten Repräsentativsystem die 

Chance zur pluralistischen Interessensvertretung. Die repräsentative Demokratie habe den Vorteil, dass sie 

nicht Volkswille und Gemeinwohl gleichsetze. Da die Abgeordneten von ihrer Partei und den Wählern zur 

Verantwortung gezogen werden könnten, müssten sie stets das Gemeinwohl im Blick haben. Das Initiieren 

plebiszitärer Prozesse sei hingegen auf eine kleine Gruppe von Vertretern bestimmter Partikularinteressen 

beschränkt, denen es an demokratischer Legitimation durch Wahl fehle. So bestehe die Gefahr, dass gut 

organisierte Partikularinteressen dominieren würden und schlecht organisierte Teile der Bevölkerung wenig 

Durchsetzungschancen hätten. Zudem schwächten direktdemokratische Verfahren Prinzipien der 

Verantwortlichkeit und Kontrolle. Direktdemokratische Beschlüsse würden das Mehrheitsprinzip gefährden, 

weil im Gegensatz zum Bundestag, in dem ein Gesetzentwurf die Unterstützung der Mehrheit der vom Volk 

gewählten Abgeordneten benötigt, bei einem Volksentscheid im Extremfall eine deutliche Minderheit der 

Wahlberechtigten wichtige Entscheidungen treffen könne.17 

Man argumentiert weiter, dass gerade Initiatorengruppen dazu neigen würden, strategisch vereinfachte 

Slogans einzusetzen oder emotional zu mobilisieren. Insbesondere die Abstimmungsdebatte, die eine 

zugespitzte Konkurrenzsituation entstehen lasse, sei anfällig für Demagogie, Populismus und Beeinflussung 

von wirtschafts- und finanzstarken Interessensgruppen.18  

Vor einer Einführung plebiszitärer Verfahren sei nicht zuletzt angesichts zunehmender Komplexität der 

Sachgegenstände zu warnen. Die Mehrheit der Bürger verfüge zum einen nicht über die notwendige 

Sachkompetenz, zum anderen sei sie nicht in der Lage, mögliche Nebenfolgen und die Tragweite ihrer 

Entscheidungen zu überblicken.  Politiker als Sachverständige verfügten demgegenüber über eine höhere 

Verfahrens- und Entscheidungsrationalität. Hinzu komme, dass komplexe politische Entscheidungen bei 

                                                 
14 Vgl. Mehr Demokratie: 1ff. 
15 Weixner 2002: 266.   
16 Vgl. Weixner 2002: 270. 
17 Vgl. Luthardt 1994: 160 f.  
18 Vgl. Weixner 2002: 110.  
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Volksentscheiden unzulässig auf Ja-/ Nein- Abstimmungen reduziert würden und somit 

kompromissorientierten Entscheidungen nicht nur eine Absage erteilt werde, sondern eine derartige 

Vereinfachung auch zur politischen Radikalisierung beitrage.19  

Gegner der direkten Demokratie verweisen zudem immer wieder auf die „Weimarer Erfahrungen“. 

Volksentscheid und Volksbegehren hätten extremistischen Kräften Agitationsgelegenheiten geboten und so 

zur Destabilisierung der Republik beigetragen sowie den Aufstieg Hitlers erleichtert. Die Entscheidung des 

Parlamentarischen Rats, das Grundgesetz bewusst antiplebiszitär zu gestalten, zeige nur, dass auch in 

Zukunft vor der Einführung direkter Demokratie auf bundespolitischer Ebene zu warnen sei.  

Insgesamt sei davon auszugehen, dass von Plebisziten eine destabilisierende Wirkung für das politische 

System ausgehe, weil Sachabstimmungen gleichzeitig immer ein Vertrauens- oder Misstrauensvotum gegen 

die Regierung darstellen würden und diese dadurch auf Dauer geschwächt würde. Als letzte Konsequenz 

fürchte man eine Systemtransformation vom mehrheitsdemokratischen Parteienwettbewerb hin zur 

Konkordanzdemokratie. Zudem habe die häufige Anwendung plebiszitärer Verfahren die Folge, den 

Bundestag als Primat der Gesetzgebung zu unterlaufen bzw. in Frage zu stellen.20  

Eine einfach Übertragung des direktdemokratischen Modells der Länder auf Bundesebene wird in den 

Augen der Gegner ohnehin als problematisch angesehen. Zum einen wird in diesem Zusammenhang auf die 

unterschiedlichen Entscheidungsmaterien verwiesen, zum anderen auf die institutionellen 

Rahmenbedingungen, hier vor allem auf den Umstand einer zweiten Kammer, die in den 

Landesverfassungen hinsichtlich des gesetzgeberischen Prozesses natürlich nicht zum Tragen kommt. 

Darüber hinaus stehe die Effizienz direktdemokratischer Verfahren und der notwendige Mitteleinsatz in 

keinem Verhältnis.21 Volksgesetzgebung verursache einen enormen zeitlichen sowie personellen und 

kostenwirksamen Aufwand. Daraus folgert man, dass direkte Demokratie sich mehr für kleinere Staaten oder 

Stadtstaaten eigne, in denen ein höheres Mobilisierungspotential vorhanden sei und Quoren rascher erreicht 

würden. Volksgesetzgebung sei daher unflexibel, schränke die Handlungsfähigkeit der Politik ein und mache 

sie dadurch ineffizient.22  

 

4. Darstellung des Lerngegenstandes (Didaktische An alyse) 

4.1 Interdependenz der Stunde 

Die Lehrprobenstunde ist die zehnte Stunde in der Reihe „Die politische Ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland“, die sich in einen ersten Themenblock „Politische Willensbildung und Partizipation in der 

repräsentativen Demokratie“ und einen zweiten „Institutionen in der repräsentativen Demokratie“ gliedert.  

Zu Beginn der ersten Unterrichtseinheit lernten die Schüler Grundprinzipien der Demokratie und die 

Verfassungsgrundsätze als zentrale Merkmale unserer Demokratie kennen. In diesem Zusammenhang 

wurde zwar auf Unterschiede zwischen repräsentativer und direkter Demokratie eingegangen sowie an 

Vorwissen aus der 9. Klasse angeknüpft. Eine tiefergehende Beschäftigung oder eine wertende 

Gegenüberstellung, wie sie in der Lehrprobenstunde angestrebt wird, erschien an dieser Stelle jedoch 

verfrüht.  

Die darauf folgenden Unterrichtsstunden gaben Einsicht in die Bedeutung und Funktionen der Parteien als 

Interessensvertreter und Träger politischer Willensbildung. So wurden von den Schülern Steckbriefe der 

Bundestagsparteien angefertigt und exemplarisch ihre Haltung in der Atomdebatte zum damaligen Zeitpunkt 

                                                 
19 Vgl. Luthhardt 1994: 159f.  
20 Vgl. Schiller 2002: 181. 
21 Vgl. Weixner 2002: 267. 
22 Vgl. Decker 2006: 5. 
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knapp dargelegt. Im weiteren Verlauf schloss sich die Sequenz „Wählen – nur ein Kreuz auf dem Papier?“ 

an. In diesem Rahmen erarbeiteten die Schüler die Funktionen von Wahlen in einer Demokratie, die Vor- 

und Nachteile des Mehrheits- und Verhältniswahlrechts sowie die Funktionsweise des „personalisierten 

Verhältniswahlrechts“ als Wahlsystem zum Deutschen Bundestag. In beiden Sequenzen wurde der Aspekt 

der gegenwärtig herrschenden Parteien- und Politikverdrossenheit thematisiert, beispielsweise durch 

Karikaturen, die sich kritisch mit der Interessensvertretung der Parteien auseinandersetzten. Schließlich 

beschäftigten sich die Schüler mit dem Für und Wider einer Herabsetzung des Wahlalters auf 16 als 

effektive Maßnahme, dem jugendlichen Desinteresse an Politik entgegenzuwirken.   

Der Lehrprobenstunde kommt somit die Funktion zu, den ersten Themenblock der Reihe abzuschließen, 

weil sie mit der Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene Möglichkeiten und Grenzen 

weiterer Partizipationsformen über Wahlen hinaus aufzeigt und kritisch hinterfragt. Im weiteren Verlauf der 

Reihe werden dann die Institutionen des politischen Systems verstärkt in den Focus des 

Unterrichtsgeschehens rücken. 

 

4.2 Lehrplanbezug 

Die Lehrprobenstunde ist im Lehrplan dem Großthema „Die politische Ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland“23 zuzuordnen. In dem Teilthema mit der übergeordneten Leitfrage „Wer wirkt bei der 

politischen Willensbildung und der Gesetzgebung mit? (Interessenpluralität – politische Entscheidungen)“24 

wird als Teilziel empfohlen, den Schülern „Einblick in weitere Möglichkeiten und Grenzen politischer 

Partizipation“25 zu gewähren. Explizit wird auf eine mögliche Anknüpfung an das dritte Lehrplanthema 

(politische Beteiligung in der Gemeinde) verwiesen, Partizipation und Volksinitiativen werden in diesem 

Zusammenhang als zentrale Grundbegriffe aufgefasst.26 Diesem Teilziel will die Lehrprobenstunde in ihrer 

Thematik und Umsetzung gerecht werden.  

Gemäß dem Lehrplan sollen die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium die „Fähigkeit und Bereitschaft 

zur Orientierung, Urteilsbildung und Selbstbehauptung und zur Kommunikation in der weitgehend durch 

Medien bestimmten Öffentlichkeit“27 erlernen. Darüber hinaus sollen sie die Fähigkeit und Bereitschaft 

entwickeln, „[...] die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland auf ihre demokratische Legitimation 

und ihre konkrete Ausformung hin zu überprüfen.“28 Die in der Stunde vermittelten Qualifikationen tragen 

dazu bei, dass die Schüler innerhalb der Gesellschaft die Rolle eines mündigen Bürgers übernehmen 

können.   

Im Hinblick auf die anzuwendenden Methoden und Sozialformen regt der Lehrplan an, die Selbstständigkeit, 

Kooperationsbereitschaft und Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler unter anderem durch die 

Simulation von Wirklichkeit zu fördern.29 Die Lehrprobenstunde trägt dem insofern Rechnung, als dass die 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Streitgesprächs eine in der Realität existierende Debatte im 

Unterricht abbilden und austragen. Neben der Wahl der Methode trägt aber auch der Inhalt der Stunde zu 

einer „Auseinandersetzung mit kontroversen Standpunkten“30 bei, gilt doch die Einführung 

direktdemokratischer Elemente auf bundespolitischer Ebene in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit als 

                                                 
23 Ebd. 
24 Lehrplan 1998: 348. 
25 Lehrplan 1998: 348.  
26 Vgl. Lehrplan 1998: 348.  
27 Lehrplan 1998: 239.  
28 Lehrplan 1998: 240.  
29 Vgl. ebd.: 242.  
30 Ebd: 241.  
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sehr umstritten. Somit wird dem Beutelsbacher Konsens in einer seiner Kernaussagen entsprochen: „Was in 

Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.“31 

 

4.2 Bedeutung des Themas für die Schülerinnen und S chüler 

Das Themenfeld „politische Partizipation“ ist für die Schüler einer zehnten Klasse in mehrfacher Hinsicht von 

Bedeutung. Gegenwärtig beschränken sich ihre Mitwirkungsmöglichkeiten im Bereich der repräsentativen 

Beteiligungsformen auf die Mitwirkung in Jugendparlamenten oder Jugendorganisationen der Parteien. 

Gleichzeitig ist ein Engagement in gesellschaftspolitischen Verbänden, Vereinen und Initiativen zu 

verzeichnen. Auch wenn das Thema einer stärkeren Einbindung Jugendlicher in die Politik vermehrt 

Aufmerksamkeit gefunden hat und auf kommunaler Ebene neue Beteiligungsformen wie das Wahlalter mit 

16 verankert wurden, bleibt den Jugendlichen die Möglichkeit der Wahl auf Bundesebene noch verwehrt. 

Politische Partizipation ist in dem Vorstellungshorizont der Jugendlichen vor allem mit wählen verbunden. 

Schon jetzt finden beispielsweise aktuelle Ereignisse wie die Landtagswahl verstärkt die Aufmerksamkeit der 

Schüler, wie in den vergangenen Stunden deutlich wurde.  

Unverkennbar ist jedoch die Tatsache, dass die Heranwachsenden von heute die Wähler von morgen sind. 

Das Thema der Lehrprobenstunde gewinnt daher vor allem für die zukünftige Lebensgestaltung der Schüler 

an Bedeutung. In ihrer Entwicklung zum mündigen Bürger ist es wichtig, dass ihnen die Möglichkeiten und 

die Grenzen erweiterter Mitwirkungsrechte auf Bundesebene aufgezeigt werden. Nur so entwickeln sie die 

Bereitschaft und die Fähigkeit, ihre Interessen und politischen Rechte auch zukünftig wahrzunehmen.  

Wie in der Darstellung der Unterrichtsreihe erläutert, sind Formen der direkten Beteiligung den Schülern 

bereits in Klasse 9 begegnet. Nun gilt es einen Schritt weiter zu gehen und die basisdemokratischen 

Verfahren aus dem Blickwinkel der Bundespolitik zu beurteilen.  

Um die doch recht abstrakte Debatte um die Einführung direktdemokratischer Verfahren auf 

bundespolitischer Ebene schülernah zu vermitteln, habe ich mich dazu entschieden, ein Beispiel zu wählen, 

das den Schülern aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit bekannt ist. Dazu bietet sich die gegenwärtige 

Diskussion um den „Atomausstieg“ an, da dieser ein aktuelles, von Schülern als bedeutsam 

wahrgenommenes Thema darstellt. Kaum ein anderes politisches Thema hat die Schüler in der 

Vergangenheit derart beschäftigt wie dieses, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ereignisse in Japan. Dabei 

sind Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung unverkennbar, wirft die Kontroverse um die Gestaltung der 

Energiepolitik bei den Jugendlichen als zukünftige Generation zwangsläufig auch die Frage nach 

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf. Nicht umsonst wird in diesem Zusammenhang auch von 

der Repolitisierung der Jugend gesprochen.  

Wie bereits in der Darstellung der Unterrichtsreihe angedeutet, ist das Thema „Atompolitik“ im 

Zusammenhang mit Parteien auch in unserem Unterricht bereits angeklungen. Dabei zeigten sich die 

Schüler als äußerst interessiert und verfügten auch vor dem Hintergrund der starken medialen Präsenz des 

Themas über recht fundierte Sachkenntnisse, die im Rahmen der Lehrprobenstunde erneut aufgegriffen 

werden können. Das Beispiel „Atomausstieg“ wird daher im Einstieg und der Vertiefung der 

Lehrprobenstunde genutzt, weil es schülernah ist und exemplarisch aufzeigt, dass sich die allgemein 

gehaltenen Kontroverse um direktdemokratische Verfahren, in der Lebensrealität der Schüler durchaus 

wiederfindet.  

                                                 
31 Beutelsbacher Konsens (1976), zitiert nach Reinhardt 2007: 30.  
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Die exemplarische Vorgehensweise ist natürlich übertragbar auf andere politische Problemfelder und kann 

von den Jugendlichen auch in weiteren Situationen dazu genutzt werden, sich ein fundiertes Urteil zu bilden. 

Insofern trägt die Lehrprobenstunde auch dazu bei, ihnen in Zukunft bei der Erörterung kontroverser 

Standpunkte zu helfen.  

 

4.3 Didaktische Reduktion 

Das im Fokus der Stunde liegende Lernziel besteht in einer kritischen Auseinandersetzung der Schüler mit 

der Frage, ob direktdemokratische Elemente auf Bundesebene eingeführt werden sollten und eine sich 

darauf gründende sachgerechte Urteilsbildung.  

Um dieses Lernziel zu erreichen, erfolgte die didaktische Reduktion des Themas sowohl durch die Auswahl 

des Beispiels als auch des Materials (Argumente) und spiegelt sich in der Methodenwahl entsprechend 

wider. Auf alle drei Aspekte soll im Folgenden eingegangen werden.  

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, bietet das Beispiel „Atomausstieg“ vor allem den Vorteil der 

Schülerorientierung, der Präsenz in den Medien und der Aktualität. Die Verwendung eines so brisanten 

Themas birgt jedoch gleichzeitig auch Risiken für die Lehrprobenstunde. So besteht die Gefahr, dass gerade 

aufgrund der starken Betroffenheit, die Atomdebatte durch die Schüler fokussiert wird und damit das 

eigentliche Thema, nämlich die Einführung direktdemokratischer Verfahren auf Bundesebene, aus dem 

Blickfeld gerät.  

Alternativ wäre es auch möglich gewesen, über andere Beispiele zu der angestrebten Problematisierung zu 

gelangen. Landespolitische Kontroversen wie beispielsweise die „Schuldenbremse in Hessen“ oder 

„Stuttgart 21“ werfen ebenso die Frage nach Erweiterung der Mitbestimmungsrechte auf, müssten aber 

aufgrund ihrer Komplexität und im Zusammenhang mit einer Anwendung am Ende der Stunde inhaltlich von 

den Schülern erschlossen werden. Die Atomdebatte hingegen sollte in ihren groben Zügen den Schülern 

bereits bekannt sein, sodass zusätzliches Informationsmaterial vermieden werden kann. Ebenso verhält es 

sich mit Beispielen aus der Schweiz („Minarettverbot“ oder „Abschiebung gewalttätiger Asylanten“), bei 

denen ein lebensweltlicher Bezug nur schwer hergestellt werden könnte. Zudem bestünde in diesem Fall die 

zusätzliche Lernschwierigkeit darin, das Beispiel Schweiz auf die Bundesrepublik Deutschland zu 

übertragen.  

Über die schon genannten Gründe hinaus ist die Atomdiskussion auch geeignet, weil viele der allgemeinen 

Argumente auf sie anwendbar sind (siehe auch Darstellung des Lehr-Lernprozess bzw. Erwartungshorizont) 

und das ohne inhaltlich zu sehr in die Tiefe gehen zu müssen. Zu Beginn steht daher eine konkrete 

Forderung nach der Durchführung einer Volksentscheidung auf Bundesebene. Trotz der bereits genannten 

Risiken, halte ich es folglich für gerechtfertigt, im Sinne der Schülerorientierung auf das verwendete Beispiel 

zurückzugreifen.  

Eine weitere didaktische Reduktion erfährt die Thematik durch die Auswahl der Materialien. Im Hinblick auf 

ihr Alter kann nicht erwartet werden, dass die Schüler die Kontroverse in ihrer ganzen Komplexität erfassen 

können. Auch allein durch die zeitliche Begrenzung ist dies nicht zu leisten. So bleiben beispielsweise 

verfahrensbezogene Argumente, die die spezifische Gestaltung direktdemokratischer Verfahren betreffen 

oder historische Aspekte wie die Umstände in der Weimarer Republik weitgehend unberücksichtigt. Folglich 

stellen die von mir in den Arbeitsmaterialien aufgeführten Argumente nur einen Ausschnitt der Debatte dar. 

Die Auswahl erfolgte dabei unter den Gesichtspunkten der Relevanz, Vielseitigkeit und Komplexität. Zudem 

lässt sie sowohl eine kategoriengeleitete Analyse (Legitimität/Effizienz) als auch eine einfachere 

Gegenüberstellung der Aspekte zu (siehe M5) zu.  
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Überdies findet eine weitere didaktische Reduktion im Hinblick auf die Positionen der Parteien statt, die (bis 

auf das einleitende Zitat zu Beginn der Stunde) ausgespart werden.  

 

5. Darstellung des Lehr-Lern-Prozesses 

Vor der Darstellung des Lehr-Lern-Prozesses sei noch einmal auf den Umstand hingewiesen, dass die 

Lehrprobenstunde nicht in dem gewohnten Klassensaal der Lerngruppe stattfinden kann. Vorteilhaft ist der 

Raumwechsel trotz der schon erwähnten Schwierigkeiten, da auf diese Weise die Sitzordnung verändert 

werden kann und der Raum den notwendigen Platz bietet. Obwohl die Schüler in der Phase „Lernprodukt 

bearbeiten/ Lernprodukt erstellen“ in Gruppenarbeit die ihnen zugewiesenen Argumentationsstandpunkte 

erarbeiten, habe mich dazu entschlossen zu Beginn der Stunde die Tische in eine große U-Form zu stellen. 

Der Verzicht auf Gruppentische kann mit der auf diesen Arbeitsschritt folgenden Fishbowl-Diskussion 

begründet werden. Mattes zufolge liegt die Besonderheit einer solchen Diskussionsform darin, dass eine 

kleinere Gruppe in der Mitte des Raumes miteinander debattiert, während der Rest der Klasse die 

Diskutierenden von außen beobachtet. Innerhalb der Diskussionsgruppen bleibt jeweils ein Platz frei, sodass 

die Teilnehmer der Beobachtergruppe jederzeit dort Platz nehmen können, um eine Frage oder einen 

eigenen Beitrag einzubringen. Der Name der Methode ergibt sich demzufolge aus dem Umstand, dass die 

Diskutierenden vergleichbar den Fischen in einem Aquarium beobachtet werden. Beobachter und 

Teilnehmer der Debatte wechseln (im Idealfall) bei der Durchführung miteinander ab.32 Um die Flexibilität 

dieser Methode nutzen zu können, benötigt man einen großen freien Platz in der Raummitte. Daher 

erscheint es praktikabel von einer U-Form-Anordnung die Tische einfach an den Rand zu schieben (zwei 

Tische bleiben den Diskutierenden und dem Moderator vorbehalten) und um die Teilnehmer der Diskussion 

herum einen Stuhlkreis zu bilden. Da in jedem Fall eine Phase des „Umbaus“ stattfinden muss, werde ich zu 

gegebener Zeit die Schüler noch einmal darauf hinweisen, diesen möglichst zügig und ohne große 

Umständlichkeiten durchzuführen. Die Gefahr, dass eine gewisse Unruhe aufkommt, wird billigend in Kauf 

genommen, da die Methode als solche sehr viele Vorteile bietet, die in den folgenden Ausführungen noch 

näher erläutert werden. Die Tatsache, dass die Schüler in der Gruppenarbeitsphase nicht an „echten“ 

Gruppentischen arbeiten können, ist insofern zu verschmerzen, als dass auch im alltäglichen Unterricht 

aufgrund der Klassenraumgröße darauf weitgehend verzichtet werden muss.  

 

Die Phase „Fragestellung und Vorstellungen entwickeln“ wird von mir zunächst durch einen stummen 

Impuls eröffnet, in dem ich den Schülern mittels OHP die Schlagzeile „Atomausstieg: CDU- Politiker Heiner 

Geißler fordert bundesweite Volksabstimmung – Politiker melden Bedenken an...“ präsentiere. Um die 

notwendige Diskursivität zu erzeugen, die auf die Formulierung der zentralen Problemfrage abzielt, habe ich 

die originale Schlagzeile um den Zusatz ergänzt. Den Schülern soll somit bewusst werden, dass die 

Einführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene einen nicht unumstritten Vorschlag darstellt. Nicht 

unwahrscheinlich ist jedoch, dass die Schüler die kritische Haltung gegenüber Geißlers Äußerung, auf die 

Atomdebatte und nicht sofort auf das Mittel der Volksabstimmung beziehen. Vermutlich werden sich einige 

Schüler, wie bereits in der Formulierung der Lernziele antizipiert, zu der gegenwärtigen Debatte um die 

Nutzung von Kernenergie äußern oder auch zum Begriff Volksabstimmung im Allgemeinen. In dieser ersten 

Phase soll den Schülern Raum gegeben werden, um ihre ersten Assoziationen zu äußern. Im Anschluss gilt 

es aber, gegebenenfalls durch gezielte Impulse (beispielsweise durch das Unterstreichen der Begriffe 

                                                 
32 Vgl. Mattes 2004: 54.  
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„Volksabstimmung“ und „Bedenken“) die Schüler auf die zentrale und allgemein gehaltene Fragestellung 

„Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden?“ zu lenken. Im optimalen Fall formulieren 

die Schüler die Problemfrage selbstständig, sodass ich diese als Stundenthema visualisiert nur noch an der 

Tafel festhalten muss. Um in der Lehrprobe auf eine Basis an Grundwissen zurückgreifen zu können, 

wurden in der vorhergehenden Stunde im Zusammenhang mit der Besprechung eines 10-Stunden-Tests 

noch einmal die Begriffe „Direkte Demokratie“ und „Volksabstimmung“ wiederholt, sodass sich die Schüler in 

dieser ersten Phase nicht ganz unvoreingenommen äußern werden und wissen, was unter einer 

Volksabstimmung zu verstehen ist.  

 

Die sich anschließende Phase „Material bearbeiten“  kann infolge der Methodenwahl in die Teilphase 

„Einarbeitung in die Argumentation“ sowie in die Teilphase „Durchführung der Fishbowl-Diskussion“ 

gegliedert werden, da als Lernprodukt sowohl die in der Gruppe erarbeiteten Argumentations- und 

Handlungsstrategien gelten können als auch die Diskussion als solche. Schließlich müssen die Schüler 

einen ihnen von mir zugewiesenen Standpunkt annehmen, mitunter in eine Rolle schlüpfen. Im Sinne der 

Transparenz werde ich den weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde und die Gruppeneinteilung vorab, durch 

eine Overhead-Folie unterstützt, für alle deutlich machen sowie Arbeitsblätter mit genauen 

Arbeitsanweisungen für die Gruppenarbeit ausgeben.  

Die nun folgende Erarbeitungsphase hat die Funktion sich in Kleingruppen in die Pro- bzw. Contra-Position 

einzuarbeiten. Gemeinsam sollen Karteikarten gestaltet werden, die der Gruppenvertreter im Rahmen der 

Fishbowl-Diskussion verwenden kann. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass die 

Diskussionsteilnehmer die auf den Arbeitsblättern dargestellten Aspekte einfach paraphrasieren.  

Neben der Erarbeitung von Argumenten gilt es auch, mögliche Gegenargumente zu antizipieren und sich 

eine geeignete Handlungsstrategie im Rahmen der Rolle zu erarbeiten. Weiterhin sollen die Schüler in 

Absprache mit mir klären, wer die Gruppe in der Debatte vertritt. Ich verzichte bewusst darauf, die Schüler 

selbst auszuwählen, damit sich niemand überfordert oder bloßgestellt fühlt. Wie eingangs schon 

beschrieben werde ich mich allerdings darum bemühen auch ein Mädchen zur Teilnahme an der Diskussion 

zu bewegen.  

Nach Beendigung der Gruppenarbeit folgen nun die schon erwähnten „Umbaumaßnahmen“. Für die Schüler 

ist die Fishbowl-Diskussion als Methode nicht unbekannt, neu ist allerdings die Sitzordnung im Stuhlkreis, 

sodass es an dieser Stelle durchaus etwas lauter werden könnte.  

Die Durchführung der Diskussion gebe ich vollkommen in die Hand der Schüler. Das bedeutet, dass ich 

weder in die Rolle des Moderators schlüpfe noch in einer anderen Weise eine für die Schüler wahrnehmbare 

Funktion übernehme. Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die Diskussion häufig lehrerzentriert entwickelt, 

wenn ich die Aufgabe ihrer Leitung übernehme. Um dies zu verhindern, werde ich mich zurückziehen. Dies 

hat zudem den Vorteil, dass die Phase „Lernprodukt erstellen bzw. bearbeiten“ und die Phase „Lernprodukt 

diskutieren“ klar voneinander getrennt sind. Die Schüler schlüpfen aus ihrer Rolle und ich übernehme wieder 

das Unterrichtsgespräch.  

Wie in der Lerngruppenbeschreibung schon angedeutet, handelt es sich um eine recht lebhafte Klasse, die 

in Phasen der diskursiven Auseinandersetzung zu hitzigen Debatten neigt, welche leider oftmals mit einem 

hohen Geräuschpegel einhergehen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde habe ich mich für die Methode der 

Fishbowl-Diskussion und gegen die Alternative einer Pro-/Contra-Debatte entschieden. Die 

Podiumsdiskussion schied ebenfalls aus, weil innerhalb der Debatte keine eindeutig benennbaren Akteure 

oder Interessensvertreter auszumachen sind.  



 13 

Die Möglichkeit einzelner Beobachter den freien Platz zu besetzen und eigene Beiträge einzubringen, haben 

die Schüler in der Vergangenheit rege genutzt. Dieses Engagement erhoffe ich mir nun auch für die 

Lehrprobenstunde. Zuletzt sei noch angemerkt, dass ich mir die Option vorbehalte in die Debatte 

einzugreifen, sollte sich zeigen, dass der Moderator überfordert ist oder von der Lerngruppe „überrumpelt“ 

wird. Daneben bekommen vier der Beobachter einen Sonderauftrag, demzufolge sie in Partnerarbeit die in 

der Debatte aufgeführten Argumente auf Plakaten zu Sicherungszwecken schlagwortartig notieren.  

In der nun folgenden Phase „Lernprodukt diskutieren“  kann darauf zurückgegriffen werden. Zunächst 

werden die Argumente auf den Plakaten an der Tafel gesammelt (Magnete helfen bei der Visualisierung und 

ermöglichen Flexibilität) und gesichtet. Diese Präsentation soll allerdings über einen reinen 

Sicherungscharakter hinausgehen. Die Schüler sollen zu diesem Zweck in einem zweiten Schritt versuchen 

die Argumente zu ordnen, indem sie Cluster bilden und diese begründet mit übergeordneten Begriffen 

versehen. Innerhalb der gegenwärtigen Reihe haben wir gemeinsam erarbeitet, wie man zu einem 

fundierten politischen Urteil kommt. Daher sind den Schülern die Kategorien „Legitimität“ und „Effizienz“ 

bekannt und wurden im Rahmen einer anderen Debatte bereits angewendet und „erprobt“. Dies diente dazu, 

die Schüler an eine kategoriale Analyse heranzuführen. Trotzdem begreife ich diese Übungen als erste 

Abstraktionsschritte und erwarte an dieser Stelle nicht, dass die Schüler ohne Schwierigkeiten die 

Argumente den Kategorien zuordnen können.  

In der Phase „Urteil bilden“  geht es darum, die Argumente zu gewichten und zu einem abschließenden 

Urteil zu gelangen. Aus diesem Grund bekommt jeder Schüler von mir zwei Klebepunkte, mit denen er die 

zwei aus seiner Sicht schlagkräftigsten Argumente markiert; so können Meinungsbild der Klasse visualisiert 

und Schwerpunkte erkannt werden. Auf die Durchführung zweier Abstimmungen im Vorfeld und im 

Nachgang der Diskussion werde ich bewusst verzichten, weil ich den Schwerpunkt auf ein differenzierteres 

Urteil legen möchte und nicht auf eine kontrastierende Zuspitzung abziele. Im Unterrichtsgespräch werden 

die Schüler ihre Wahl begründet darlegen. 

Im Abschluss und in der Phase „Lernzugewinn vernetzen“ sollen die Argumente nun noch einmal auf das 

Beispiel „Atomdebatte“ bezogen werden, um die Stunde abzurunden. Im Hinblick auf die Zeit, ist allerdings 

nicht davon auszugehen, dass der letzte Schritt noch erfolgen kann. Bestätigt sich die Vermutung, wird diese 

Aufgabe in die Hausaufgabe verlagert.  
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6. Verlaufsplanung 

Lernschritt/ 
Teillernziel 

Lernprozess /  
Schüleraktivität 

Personale Steuerung/ 
Lehreraktivität 

Materiale 
Steuerung 

Sozial-
form 

Fragestellung 
und 
Vorstellungen 
entwickeln  
 
(1) 

- SuS äußern sich spontan  
- SuS erkennen die 
Kontroverse und benennen 
die Problemfrage der Stunde 

- L. präsentiert die 
Schlagzeile (stummer 
Impuls) 
- L. gibt Impulse 
 
- L. schreibt Problemfrage 
„Volksentscheid auf 
Bundesebene?“ an die 
Tafel 
 

M1 
 
 
 
Tafel 

UG 

Material 
bearbeiten 
 
(2), (3) 
 

1. SuS erarbeiten in 
Gruppenarbeit die Argumente 
der ihnen zugewiesenen 
Position. 
 
 
2. SuS führen eine Fishbowl-
Diskussion durch (je drei 
Teilnehmer pro Partei und ein 
Moderator; vier Schüler 
bekommen 
Beobachtungsaufträge) 
 

- L. erläutert den weiteren 
Verlauf der Stunde, teilt 
Gruppen ein und erteilt 
Arbeitsauftrag 
 
 
-L organisiert das 
räumliche Arrangement für 
die Fishbowl-Diskussion 

M2 
M3 
M4 

GA 
 
 
 
 
GA/ 
SP 

Lernprodukt 
diskutieren  
 
(4) 
 

- SuS nehmen eine Ordnung 
der Argumente vor, versuchen 
sich in einer kategorialen 
Analyse 

- L. „verschiebt“ die 
Argumente an der Tafel, 
schreibt übergeordnete 
Begriffe an die Tafel 

Plakate 
Magnete 
(M5) 

UG/ 
SB 

Urteil bilden 
(5) 

- SuS bilden sich ein 
abschließendes Urteil, indem 
sie die Argumente durch 
Klebepunkte markieren und 
damit ihre Gewichtung bzw. 
Bewertung deutlich machen. 
- SuS begründen ihre Wahl, 
analysieren das Meinungsbild 
der Klasse 

- L. leitet UG 
- L. gibt Impulse, 
strukturiert SB 

Klebe-
punkte 

UG 

Lernzugewin
n vernetzen, 
transferieren 
(6) 
bei 
Maximalplanu
ng, sonst als 
HA 

- SuS wenden die Argumente 
auf das Beispiel 
„Atomausstieg“ an. 

- L. leitet UG 
- L. gibt Impulse, 
strukturiert SB 

(M6) UG 
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M2: AB Contra-Position 
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M3 AB Pro-Position 
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M4 Moderatorenkarte 
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M5 mögliche Ordnung der Argumente  
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M6 Erwartungsrahmen „Volksabstimmung zu Atomausstie g“ 

Atomdebatte durch Volksentscheid entscheiden? 

Pro Contra 
�  würde den Volkswillen durchsetzen 
Mehrheit der Bevölkerung ist für einen Atomausstieg 
 

�  Atomkraft ist ein zu komplexes Thema, um es 
durch die Bürger entscheiden zu lassen 

��� �  ist ein Thema von allgemeinem Interesse und 
allgemeiner Betroffenheit 

�  Entscheidung von langfristiger Bedeutung: Sollte 
Experten vorbehalten sein 
 

��� �  Bürger sind durch mediale Aufbereitung 
umfassend informiert und so 
entscheidungskompetent 

�  der gegenwärtige Status quo ist durch 
verfassungsmäßige Entscheidungen entstanden 
�  würde parlamentarische Entscheidungsverfahren 
in Frage stellen und Parlament delegitimieren 

��� �  wirkt Vertrauensverlust in die Politik entgegen. 
Richtiges Signal aus der Politik: Bürger als Souverän. 
 

�  Volksentscheid nur als einmaliges Experiment 
nicht durchführbar -> Verfassungsänderung 
notwendig! 

 


